
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/4/27 2002/20/0170
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.2006

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1997 §7;

AsylG 1997 §8;

AVG §45 Abs2;

AVG §58 Abs2;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

Rechtssatz

Im Zusammenhang mit der Schlüssigkeit der Beweiswürdigung der Behörde kann die Argumentation mit einem

"gesteigerten Vorbringen" des Asylwerbers nur dann stichhaltig sein, wenn die Verhältnisse im Herkunftsstaat des

Asylwerbers während des Verfahrens im Wesentlichen unverändert bleiben (Hinweis E 6. März 2001, 2000/01/0056).

Schlagworte

Begründung Begründungsmangel Begründungspflicht und Verfahren vor dem VwGH Begründungsmangel als

wesentlicher Verfahrensmangel Beweiswürdigung Wertung der Beweismittel
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